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Amtliches

Nationalratswahl 
29. September 2024

Wahlberechtigt sind alle Personen, die am Stichtag (9. Juli 2024) in der Wählerevidenz einer 
österreichischen Gemeinde geführt werden und spätestens am Wahltag (29. September 2024) 
das 16. Lebensjahr vollenden oder Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher, wel-
che bis am 8. August 2024 auf Antrag in die Wählerevidenz und in der Folge in das Wählerver-
zeichnis eingetragen worden sind.
Nur Wahlberechtigte sind im Wählerverzeichnis aufgenommen und dürfen am Wahltag wählen.

Wahlsprengel 1: 
Ostarrichi-Kulturhof
Millenniumsplatz 1
 
Katastralgemeinden:
• Perbersdorf,
• Schindau, 
• Amesleiten,
• Kornberg und
• Toberstetten

Wahlsprengel 2:
Pfarrsaal Pfarrhof 
Millenniumsplatz 2 

Katastralgemeinden:
• Neuhofen
• Scherbling

Wahlzeit am Wahltag in beiden Wahl-
lokalen
07:00 bis 13:00 Uhr

Stichtag 9. Juli 2024
sollten Sie danach Ihren Hauptwohn-
sitz gewechselt haben, so sind Sie 
evtl. an Ihrer „alten“ Adresse im Wäh-
lerverzeichnis eingetragen.

Die amtlichen Wahlinformationen mit 
Angabe des Wahllokales und der Wahl-
zeiten werden rechtzeitig an alle Wahl-
berechtigten zugestellt.
Zur Wahl im Wahllokal bringen Sie bit-
te den personalisierten Abschnitt und 
einen Ausweis mit!!!!

Wahlkarten
Wenn Sie am Wahltag nicht in Ihrem 
Wahllokal wählen können, dann bean-
tragen Sie am besten eine Wahlkarte 
für die Briefwahl.

Beantragen Sie Ihre Wahlkarte mög-
lichst frühzeitig!

Diese können online unter www.mei-
newahlkarte.at beantragt werden. 
Wahlkarten können nicht telefonisch 
beantragt werden!!

Die Beantragung der Wahlkarte hat 
durch den Wähler oder die Wählerin 
selbst zu erfolgen. 

Eine Beantragung mit Vollmacht ist 
nicht zulässig!!

Die Wahlkarten werden voraussichtlich 
ab Anfang September versandt!

Der letztmögliche Zeitpunkt für schrift-
liche und Online-Anträge ist der 25. 
September 2024 und für persönliche 
Anträge der 27. September 2024, 
12:00 Uhr.

Eine Ausfolgung der Wahlkarte erfolgt 
nur unter Vorlage der schriftlichen Voll-
macht (S.7) und eines gültigen Licht-
bildausweises.

Auflage Wählerverzeichnis
in der Zeit vom 30. Juli 2024 bis 8. 
August 2024

Bitte beachten Sie auch laufend Ihre 
Postsendungen und die Kundmachun-
gen bei uns auf der Amtstafel bzw. auf  
unserer Homepage unter www.neuho-
fen-ybbs.at


